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Vorlage 
 

zur Kenntnisnahme 
 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage Geschäftsverteilung im Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin inklusive Vertretungsre-
gelungen  

 
2. Berichterstatter:     Bezirksbürgermeister Norbert Kopp 
 
3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt hat mit Wirkung vom 01.07.2015 

die nachstehende Organisation und Verteilung ei-
nes  Geschäftsbereichs (Abteilung) beschlossen: 

  
 

1. Herrn Bezirksstadtrat   
Frank Mückisch  

wird die Leitung des Geschäftsbereiches 
Soziales und Stadtentwicklung – SozStadt - mit 
den Organisationseinheiten: 
- Amt für Soziales 
- Stadtentwicklungsamt 
übertragen. 
 
 

2. Zugleich werden folgende Vertretungsregelun-
gen getroffen: 
 
Herr Bezirksstadtrat Mückisch wird in seiner Ei-
genschaft als Leiter des Geschäftsbereiches 
vertreten durch den Bezirksbürgermeister Nor-
bert Kopp. 

 

Herr Bezirksstadtrat Michael Karnetzki wird in 
seiner Eigenschaft als Leiter des Geschäftsbe-
reiches Immobilien und Verkehr vertreten durch 
Herrn Bezirksstadtrat Frank Mückisch. 
 
 

3. Im Übrigen bleibt die Geschäftsverteilung der 
Bezirksamtsmitglieder hiervon unberührt. 
 

 

 
Die mit dem Beschluss im Zusammenhang stehen-
den administrativen Maßnahmen (Änderung von 
Kopfbögen etc.) werden in den jeweiligen Organisa-
tionsbereichen eigenständig zeitnah umgesetzt.  
 

Die Bezirksverordnetenversammlung wird über eine 
gesonderte Vorlage zur Kenntnisnahme informiert. 

 
 
 
4. Begründung: 



 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat in Ihrer Sitzung vom 17. Juni 2015 Herrn Frank Mückisch zum 
Bezirksstadtrat gewählt. Herr Mückisch wurde vom Bezirksamt mit Wirkung vom 1. Juli 2015 unter Be-
rufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit zum Bezirksstadtrat ernannt. 
 
Dem Bezirksamt obliegen  die Organisation der Bezirksverwaltung  - § 37 Absatz 9 BezVG – und die 
Verteilung der Geschäftsbereiche unter die Mitglieder des Bezirksamtes - § 36 Absatz 2 Buchstabe k) 
BezVG -. Für die Fälle der Abwesenheit bedarf es einer Vertretung.  
 
 
5. Rechtsgrundlagen:  § 36 Abs. 2 Buchst. k), § 37 Abs. 9  sowie § 38 Abs. 

1 BezVG  
 
6. Finanzielle Auswirkungen: entfällt  
 
7. Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit:  entfällt 
 
8. Mitwirkung:     entfällt 
 
 
 
 
 
Norbert Kopp 
Bezirksbürgermeister 
 
 


